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Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD-Fraktion)
Drs.-Nr.: 8/5469
Thema: Aktivitäten der Gruppe „REVOLUTION Leipzig“ (REVO

Leipzig) in Sachsen im Jahr 2025

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Der Fragesteller verwendet in der Kleinen Anfrage die Begriffe „linksextre-
mistisch/extremistisch“. Die Staatsregierung beantwortet die betreffenden
Fragen mit der Maßgabe, dass sie diesen Begriffen die Bedeutung im Sinne
von verfassungsfeindlichen Bestrebungen gemäß 8 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Sächsisches Verfassungsschutzgesetz (SächsVSG) zugrunde legt.

Frage 1:

Welche Aktivitäten der Gruppe „REVOLUTION Leipzig“ (REVO Leipzig)
im Jahr 2025 sind der Staatsregierung bekannt? (Bitte aufschlüsseln
nach Datum, Veranstaltungsart- und Ort, Teilnehmerzahl)

Es wird auf die zusammenfassende Antwort der Staatsregierung auf die
Fragen 1 und 3 der Kleinen Anfrage Drs.-Nr. 8/5476 verwiesen.

Frage 2:
Wie viele Personen waren in der Gruppe „REVOLUTION Leipzig“ im
Jahr 2025 aktiv?

Der Gruppe „Revolution“, bestehend aus den Ortsgruppen Leipzig und
Dresden, gehört zu den nicht gewaltorientierten orthodoxen linksextremisti-
schen Gruppierungen. Diesem Bereich der linksextremistischen Szene wur-
den im Jahr 2025 insgesamt ca. 120 Personen zugerechnet.

Zur konkreten Mitgliederzahl der Ortsgruppe Leipzig liegen der Staatsregie-
rung keine Erkenntnisse vor.
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Frage 3:
Wie viele Personen, die in der Gruppe „REVOLUTION Leipzig“ im Jahr 2025 aktiv
waren, gehörten im Jahr 2025 auch einer anderen linksextremistischen Organisa-
tion oder einer sonstigen als extremistisch eingestuften Organisation an? (Bitte
aufschlüsseln nach Anzahl, Name und Ort der extremistischen Organisation)

Frage 4:

Wie viele Personen, die in der Gruppe „REVOLUTION Leipzig“ im Jahr 2025 aktiv
waren, waren vormals in einer anderen Organisation aus dem linksextremisti-
schen Spektrum oder einem sonstigen extremistischen Spektrum aktiv? (Bitte
aufschlüsseln nach Anzahl, Name und ggf. Ort der Organisation)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 3 und 4:

Es wird auf die zusammenfassende Antwort der Staatsregierung auf die Fragen 3
und 4 der Kleinen Anfrage Drs.-Nr. 6/15983 verwiesen. Darüber hinaus liegen keine
Erkenntnisse im Sinne der Fragestellungen vor.

Frage 5:
Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung zu Straftaten im Zusammenhang
mit Aktivitäten nach Frage 1.? (Bitte aufschlüsseln soweit mögliche nach jeweili-
ger Handlung, Straftatenbestand, Ermittlungsverfahren und dessen Ausgang)

Straftaten und sonstige Vorkommnisse werden in der polizeilichen Vorgangsbearbei-
tung unter dem jeweiligen Vorgangstyp und Verstoß dokumentiert. Die bundesweit
abgestimmten Richtlinien zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) bzw. zur Statistik der
Politisch motivierten Kriminalität (PMK) sehen nicht vor, festgestellte Straftaten und
sonstige Vorkommnisse gezielt nach bestimmten Gruppierungen bzw. konkreten Aktivi-
täten mit Organisations- und Beobachtungsbezug der Verfassungsschutzbehörden
einzuordnen. Dementsprechend ist auch eine diesbezügliche systematische Erfassung
in der polizeilichen Vorgangsbearbeitung nicht vorgesehen. Auch der Umstand, dass
eine tatverdächtige Person einer entsprechenden Gruppierung angehört bzw. diese

unterstützt, wird regelmäßig nicht erfasst.

Im Ergebnis ist daher weder aus der polizeilichen Vorgangsbearbeitung noch aus der
PKS bzw. PMK eine Aufschlüsselung im Sinne der Fragestellung möglich. Über die
PKS und die PMK hinausgehend bestehen in der sächsischen Polizei auch keine sons-
tigen Sammlungen bzw. Sonderauswertungen zu den fragerelevanten Personen sowie
Straftaten und sonstigen Vorkommnissen (Aktivitäten).

Mit freundlichen Grüßen
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